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Der Einwohnerrat Beringen beschliesst gestützt auf Artikel 76 des Gemeindegesetzes ein 
Reglement betreffend Spezialfinanzierung für die Sanierung und Erweiterung der Schulan-
lage Zimmerberg I mit folgendem Inhalt: 
 
 
Art. 1 Zweck 
 
Mit den Ertragsüberschüssen der Laufenden Rechnung der Gemeinde Beringen wird eine 
Vorfinanzierung der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Zimmerberg I Beringen 
(Schulraum und Turnhallen) ermöglicht. 
 
 
Art. 2 Speisung dieser Spezialfinanzierung 
 
1 Wesentliche Teile eines Ertragsüberschusses in der Laufenden Rechnung werden dieser 
Spezialfinanzierung zugewiesen. Die Höhe der Zuweisung wird in der Rechnung ausge-
wiesen und mit der Rechnungsabnahme durch den Einwohnerrat genehmigt. 
 
2 Eine Zuweisung in die Spezialfinanzierung wird vorgenommen, wenn das Eigenkapital 
der Gemeinde mindestens CHF 2‘000'000 beträgt. 
 
3 Weist die Spezialfinanzierung einen Saldo auf, welcher die geschätzten Kosten für die 
Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Zimmerberg I übersteigt, erfolgt keine weitere 
Speisung. 
 
 
Art. 3 Entnahme aus dieser Spezialfinanzierung 
 
1 Gelder aus dieser Spezialfinanzierung dürfen nur für die Planung und Realisierung der 
Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Zimmerberg I verwendet werden. 
 
2 Die Spezialfinanzierung darf keinen Minus-Saldo aufweisen. 
 
 
Schlussbestimmungen 
 
Art. 4 Auflösung der Spezialfinanzierung 
 
1 Diese Spezialfinanzierung ist zeitlich begrenzt bis Ende 2020. 
 
2 Per 31. Dezember 2020 wird diese Spezialfinanzierung aufgelöst und ein allfälliger Saldo 
wird in die Laufende Rechnung übertragen. 
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Art. 5 Inkrafttreten 
 
1 Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum. 
 
2 Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch den Einwohnerrat auf den 31. Au-
gust 2016 in Kraft. 
 
 
Beringen, 8. März 2016    Im Namen des Einwohnerrates 
 
       Der Präsident Die Aktuarin 
 
 
 
       Martin Rüedi  Ute Schaad 
 
 
 


